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Interessenvertretung bei atypischen 
Beschäftigungsverhältnissen –  
ein strategisches Dilemma

Die Dynamik atypischer Beschäftigungsverhältnisse hat in den letzten Jahren zahlreiche 
wissenschaftliche Untersuchungen angestoßen. Im Zentrum standen dabei vorwiegend 
quantitative und strukturelle Aspekte sowie soziale Risiken für die atypisch Beschäftigten. 
Vergleichsweise selten wurde hingegen danach gefragt, wie es eigentlich um die betriebliche 
und überbetriebliche Interessenvertretung der betroffenen Arbeitnehmergruppen steht. 
Auf sie konzentriert sich dieser Beitrag, indem er Einflussmöglichkeiten im dualen  
System der Arbeitsbeziehungen thematisiert. Vertreten Gewerkschaften und Betriebsräte 
vorrangig oder sogar ausschließlich die Interessen der Stammbeschäftigten (Insider) oder 
setzen sie sich für alle Beschäftigten ein, d. h. auch für die Belange der Randbelegschaften 
(Outsider)?

BERNDT KELLER

1. �Einleitung und Problemstellung

Atypische Beschäftigungsverhältnisse sind inzwischen weit 
verbreitet. In den vergangenen Jahren behandelten wissen-
schaftliche Analysen und öffentliche Diskurse verschiedene 
Probleme, wobei Individual- und Strukturmerkmale sowie 
soziale Risiken bzw. Prekarität häufig im Mittelpunkt stan-
den. Hingegen fanden die Institutionen des Arbeitsmarktes 
als wichtige Rahmenbedingungen erstaunlich wenig Beach-
tung. Der Einfluss der Interessenvertretungen steht daher 
im Mittelpunkt dieses Übersichtsartikels, der weniger einen 
weiteren Beitrag zur Beschreibung des Ist-Zustands leisten 
als vielmehr nach Erklärungen fragen soll. Unverzichtbar 
ist dabei die explizite Unterscheidung der unterschiedlichen 
atypischen Formen (wie Teilzeit, Mini- und Midijobs, Be-
fristungen, Leiharbeit), die monokausale Erklärungen aus-
schließen.

Unter den rechtlich-institutionellen Rahmenbedingun-
gen dualer Arbeitsbeziehungen, wie sie in Deutschland nach 
wie vor dominieren, betrifft die Frage nach den Interessen-
vertretungen sowohl Gewerkschaften als auch Betriebsräte, 
die rechtlich unabhängig voneinander sind, faktisch aber 
häufig aufeinander bezogen agieren. Wir behandeln nach 
Voraussetzungen und Bedingungen (Abschnitt 2) zunächst 
die Politikoptionen der Gewerkschaften, wobei wir zwischen 
den wichtigsten Formen unterscheiden, nämlich Tarifver-
handlungen als klassischer Form von „joint regulation“ und 

Lobbying auf politischer Ebene (Abschnitt 3). Anschließend 
analysieren wir die Einflussmöglichkeiten der Betriebsräte 
(Abschnitt 4). Fazit und Ausblick beschließen den Beitrag. 

In Anbetracht der unzureichenden Literatur über 
Deutschland beziehen wir einige aktuelle Beiträge über ver-
gleichbare Länder ein, ohne eine komparative Analyse zu 
beabsichtigen (Kalleberg 2011); die Reaktionen der Inter-
essenvertretungen zeigen trotz rechtlich-institutioneller 
Unterschiede überraschende Ähnlichkeiten. Wir behandeln 
aus Platzgründen weder historische Dimensionen noch 
kurz-, mittel- und langfristige Prekaritätsrisiken, von denen 
atypisch Beschäftigte überproportional häufig betroffen 
sind. 

2. �Voraussetzungen und  
Rahmenbedingungen der  
Interessenvertretung

Seit Mitte der 1980er Jahre setzten die Bundesregierungen 
sukzessiv eine Reihe von Maßnahmen zur Deregulierung 
des Arbeitsmarktes durch. Insbesondere die „Gesetze für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ (Hartz-Ge-
setze) der frühen 2000er Jahre verstärkten diesen Trend und 
begünstigten den Ausbau bestimmter Formen atypischer ©
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Beschäftigung (vor allem der Mini- und Midijobs sowie der 
Leiharbeit) (Keller/Seifert 2013). 

Diese Maßnahmen wirken kumulativ, verändern die 
„opportunity structures“ für Unternehmen und erweitern 
die Handlungsspielräume des Managements (Nienhüser 
2007). Sie ziehen aus der erweiterten internen und externen 
Flexibilität atypischer Beschäftigungsformen Vorteile für 
ihr „Human Resource Management“, vor allem im Sinne 
langfristiger Strategien zur Kostensenkung bei zunehmen-
dem Wettbewerb. 

Die Interessenvertretungen stehen vor dem Dilemma 
exklusiver versus inklusiver Solidarität, deren Ausbalancie-
rung sich in der Praxis schwierig gestaltet (Lundy et al. 2006; 
Ebbinghaus et al. 2009; Benassi/Vlandas 2016). Gesell-
schaftspolitischer Anspruch und offizielles Ziel, welche In-
dustriegewerkschaften als Teil ihrer Legitimationsbasis for-
mulieren, lauten, die Interessen aller Arbeitnehmer zu 
vertreten, unabhängig von Gewerkschaftszugehörigkeit und 
unter Einschluss der atypisch Beschäftigten sowie Arbeits-
losen. Faktisch gilt jedoch: „Die Industriegewerkschaften 
konzentrieren sich betriebs- und tarifpolitisch auf gut qua-
lifizierte Beschäftigte. ver.di macht darüber hinaus Politik 
für prekär Beschäftigte“ (Hirschel/Krämer 2016, S. 20). 

Nicht nur Gewerkschaften, sondern auch Betriebsräte 
stehen vor dem Dilemma exklusiver versus inklusiver So-
lidarität. Für diese nimmt es eine andere Ausprägung an als 
für jene: Sie haben zu entscheiden – zunächst grob formu-
liert –, ob sie Politik zugunsten der Stammarbeitnehmer 
oder aller Beschäftigten des Unternehmens machen. 

2.1 �Zur Entwicklung der Problembehandlung

Lange beachteten Gewerkschaften atypische Beschäfti-
gungsformen kaum, sondern ignorierten, abgesehen von 
Kongressbeschlüssen, ihre allmähliche Zunahme weitge-
hend. Wiederholte Forderungen nach Verbot und/oder Ab-
schaffung dominierten vor allem in Bezug auf Leiharbeit 
(Aust/Holst 2006; Pernicka/Aust 2007). Diese Forderungen 
waren politisch nicht durchzusetzen und konnten die lang-
fristig deutliche Zunahme nicht verhindern, verunmöglich-
ten aber Versuche der (Mit-)Gestaltung durch Tarifpolitik. 
Der ehemalige erste Vorsitzende der IG Metall antwortete 
auf die Frage „Wie zukunftsfähig sind die Gewerkschaften?“: 
„Der Mantel der Geschichte kann auch über die Gewerk-
schaften hinweggehen. […] Auf den Wandel müssen wir 
genauso schnell reagieren wie die Unternehmen. Ein Bei-
spiel dafür ist unsere Position zur Leiharbeit. Bis 2007 haben 
wir gefordert, sie zu verbieten, bei 800.000 vorhandenen 
Leiharbeitskräften war das nicht durchsetzbar, das war ein 
Ignorieren der Realität.“ (Wetzel 2015, S. 7) 

Hinsichtlich der Organisierung atypisch Beschäftigter 
werden für die deutschen Gewerkschaften drei historische 
Phasen unterschieden: Ignoranz, Entdeckung, Ernüchte-
rung (Aust/Holst 2006). In vergleichender Perspektive stellt 
dieser Einstellungswandel keine Besonderheit dar (Heery 
2004; Gumbrell-McCormick 2011; Keune 2013). 

Schwerpunkt gewerkschaftlicher Politik blieben die tra-
ditionellen Kerngruppen der (männlichen) Beschäftigten 
in Normalarbeitsverhältnissen. Diese Gruppen stellen die 
Mehrheit in großen Teilen des Verarbeitenden Gewerbes, 
vor allem der metallverarbeitenden Industrie, mit hohen 
Organisationsgraden. 

Diese vorrangige Orientierung am Normalarbeitsver-
hältnis ändert sich nur allmählich. Erst seit Anfang/Mitte 
der ersten Dekade dieses Jahrhunderts, als die Probleme 
von Inklusion und Exklusion in Anbetracht der anhaltenden 
Zunahme atypischer Formen immer offensichtlicher wur-
den1, erfolgt eine gewisse Akzeptanz und Berücksichtigung 
der spezifischen Problemlagen (ähnlich für Großbritannien 
Heery 2009). Besonders seit der Deregulierung mehrerer 
Formen im Rahmen der Hartz-Gesetze versuchen Gewerk-
schaften, die Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen ein-
zelner Gruppen vor allem durch Kollektivverhandlungen, 
aber auch durch Lobbying zu verbessern; besondere Beach-
tung finden aktuell Leiharbeit und Werkverträge. 

Die Probleme der Interessendifferenzierung bzw. der 
Schwierigkeiten ihrer notwendigen Vereinheitlichung sind 
keinesfalls neu. Die Unterschiede werden nicht nur durch 
Veränderungen individueller Lebenslagen, sondern vor al-
lem durch die Ausbreitung atypischer Beschäftigungsver-
hältnisse verstärkt. Die Markt- bzw. Verhandlungsmacht 
der Gewerkschaften ist wegen der ausgeprägten strukturel-
len Machtasymmetrie auf Arbeitsmärkten – anders als auf-
seiten der Arbeitgeber – häufig niedrig. Eine Konsequenz 
ist seit den frühen 2000er Jahren eine zunehmende Lohn- 
ungleichheit bzw. Expansion des Niedriglohnsektors auf ein 
im EU-Vergleich überdurchschnittliches Niveau. 

2.2 �Institutionelle Determinanten:  
Organisationsgrade und Deckungsraten 

2.2.1 �Gewerkschaften

Seit den frühen/mittleren 1990er Jahren verzeichnen die 
Gewerkschaften deutliche Mitgliederverluste (Greef 2014); 
in jüngster Zeit stagnieren die Mitgliederzahlen. Der ge-
samtwirtschaftliche Nettoorganisationsgrad beträgt weniger 
als 20 %. Damit befindet sich Deutschland „auf einem nied-
rigen Rang im unteren Drittel, der unterhalb des Organisa-
tionsgrades der Europäischen Union (EU-27: 24 Prozent) 
liegt und sich dem niedrigen Niveau Japans angeglichen 
hat“ (Ebbinghaus/Göbel 2014, S. 229). 

Seit Jahrzehnten unterscheiden sich Mitglieder- und 
Beschäftigtenstrukturen deutlich. Diese Differenzen beste-
hen nicht nur bei häufig analysierten Merkmalen wie Ge-

1	 Eine komparative Studie ermittelt für deutsche Gewerk-
schaften einen nur niedrigen Grad von Inklusion und fol-
gert, dass „the prominence of unions in German ex-
port-oriented sectors led the labour movement to neglect 
outsiders‘ interests“ (Benassi/Vlandas 2016, S. 16).
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schlecht, Alter, Qualifikation und Branche, sondern auch 
bei den selten behandelten Beschäftigungsformen: Sowohl 
nationale als auch komparative Studien belegen, dass aty-
pisch Beschäftigte unabhängig von der Beschäftigungsform 
deutlich unterrepräsentiert sind – und zwar in allen Ländern 
und ungeachtet unterschiedlicher Gewerkschaftsstrukturen 
(Biebeler/Lesch 2006 für die Bundesrepublik; vergleichend 
Vandaele/Leschke 2010; Gumbrell-McCormick 2011). 

Differenzierte Organisationsgrade für einzelne Formen 
werden selten berechnet, obwohl sie für die Diskussion um 
Handlungsoptionen wichtig wären. SOEP-Daten ergeben 
für 2011 in Deutschland einen Nettoorganisationsgrad der 
atypisch Beschäftigten von 9,3 % (Teilzeit [einschl. Gering-
fügig]: 8,3 %, Befristung: 9,6 %, Leiharbeit: 9,8 %), während 
er bei den übrigen 19,2 % beträgt. Insgesamt zeigt sich bei 
Kontrolle der einschlägigen Einflussfaktoren ein „signifikant 
eigenständiger Effekt der Beschäftigungsform“ (Schlese 
2015, S. 21). Der Organisationsgrad dieser Gruppen ist mit 
anderen Worten also nur (knapp) halb so hoch wie der von 
Arbeitnehmern in Normalarbeitsverhältnissen (verglei-
chend Goslinga/Sverke 2003). 

Diese Verteilungen haben weitreichende Konsequenzen 
für die Austauschlogiken der Organisation, d.h. für Mit-
gliedschafts- und Einflusslogik. Wegen der niedrigen Or-
ganisationsgrade atypisch Beschäftigter bleiben deren Inte-
ressen in den Entscheidungsgremien unterrepräsentiert; sie 
finden ungenügend Berücksichtigung in den internen Pro-
zessen zunächst der Aggregation heterogener Interessen, 
dann ihrer konflikthaften Filterung und Vereinheitlichung 
sowie abschließend der Formulierung von Forderungspa-
keten. Außerdem erfolgt intern die Verteilung von Ressour-
cen gemäß dem gruppenspezifischen Organisationsgrad, 
wodurch die skizzierten Folgen verstärkt werden. 

Die tariflichen Deckungsraten – wichtige Indikatoren 
gewerkschaftlicher Verhandlungsmacht – nehmen in lang-
fristiger Perspektive ebenfalls deutlich ab und liegen nur 
noch bei knapp einem Drittel der Betriebe bzw. knapp un-
ter 60 % der Beschäftigten (60 % in West-, 47 % in Ost-
deutschland) (Ellguth/Kohaut 2015). Sie sind vor allem in 
den privaten Dienstleistungssektoren traditionell wie aktu-
ell niedriger als in den Produktionssektoren. Auf Arbeitge-
berseite verstärken die Gründung von Verbänden ohne 
Tarifbindung („OT“) bzw. die Eröffnung der Option von 
OT-Mitgliedschaften in bestehenden Verbänden diesen 
Trend. Outsorcing und Privatisierung wirken in dieselbe 
Richtung und schwächen die regulierende Wirkung von 
Tarifverträgen. 

Infolge dieser langfristigen Entwicklungen verschiebt 
sich das strukturelle Machtungleichgewicht zwischen den 
Arbeitsmarktparteien weiter zuungunsten der Arbeitneh-
mer; die traditionelle Fähigkeit der Gewerkschaften, „to 
take wages out of competition“, nimmt ab. Mit diesen Trends 
sind Verluste an Verhandlungs- und politischer Macht sowie 
finanziellen Ressourcen verbunden. Zugleich begünstigen 
diese Entwicklungen die Zunahme atypischer Beschäfti-
gungsformen. 

Gewerkschaften müssen – wie andere Verbände – ihre 
Verbands- bzw. Repräsentationsdomänen festlegen und – 
etwa bei Veränderungen der Beschäftigungsstrukturen – 
neu ausrichten. Dieses grundlegende Problem löst sich kei-
nesfalls automatisch, und es lautet nicht, ob, sondern wie 
sie Grenzen zwischen Gleichen respektive Mitgliedern und 
Ungleichen respektive Nicht-Mitgliedern bestimmen bzw. 
reorganisieren. Das Ziel besteht in Kontrolle des Arbeits-
marktes durch Zugangsbeschränkungen; die Folge von Aus-
schlussregelungen ist eine (zumindest partielle) Schließung. 

Formen exklusiver Solidarität sind wegen der internen 
Verteilung von Einfluss und Macht auch bei Industriege-
werkschaften von Bedeutung, weil sie den vergleichsweise 
homogenen Interessenlagen einer dominierenden Mitglie-
dermehrheit entsprechen. In der Terminologie der Segmen-
tationstheorien (Osterman 2011) können Gewerkschaften 
– wie andere Institutionen des Arbeitsmarktes – durch ihre 
Politiken zur Segmentation in Kern- und Randbelegschaf-
ten bzw. zum Erhalt oder sogar zur Stabilisierung betriebs
interner und -externer Arbeitsmärkte mit vergleichsweise 
stabilen bzw. instabilen Beschäftigungsbedingungen beitra-
gen. Die Segmente können koexistieren oder sogar als „dy-
namische Spaltung“ des Arbeitsmarktes persistieren.

2.2.2 �Betriebsräte

Betriebsräte sind auf die Vertretung spezifischerer Interes-
senlagen festgelegt als (Industrie-)Gewerkschaften, die alle 
abhängig Beschäftigten repräsentieren (sollen). Allerdings 
bestehen nicht nur die bekannten Interessenunterschiede 
zwischen Management und Betriebsrat, sondern auf Ar-
beitnehmerseite auch spezifische (Gruppen-)Interessen, 
deren Vertretung Probleme bereitet und zu unterschiedli-
chen Reaktionen führt. 

Ähnlich wie Gewerkschaften weisen Betriebsräte deut-
liche Unterschiede zwischen Beschäftigten- und Mitglie-
derstrukturen auf: Unter den Betriebsratsmitgliedern sind 
Frauen in Relation zu ihrem Anteil an den Beschäftigten 
unterrepräsentiert (Baumann/Brehmer 2016, S. 201). Dieses 
Problem existiert auch in Bezug auf atypisch Beschäftigte. 
Erhebliche Unterschiede bestehen zwischen Gruppen bzw. 
Formen: Bei Teilzeitbeschäftigten sind die Differenzen (mit 
ca. fünf Prozentpunkten) geringer als vor allem bei befristet 
Beschäftigten. Studien zeigen, dass ca. 9 % der Arbeitneh-
mer, „aber lediglich 1 % der gewählten Betriebsratsmitglie-
der befristet beschäftigt“ sind (Behrens 2015, S. 49; ähnlich 
Baumann/Brehmer 2016, S. 209). Daher ist die Annahme 
plausibel, dass die Interessen dieser Gruppen nicht nur von 
Gewerkschaften, sondern auch von Betriebsräten unzurei-
chend vertreten werden. 

Ähnlich wie auf sektoraler sind auch auf betrieblicher 
Ebene Deckungsraten wichtige Indikatoren für die Verhand-
lungsmacht der Interessenvertretung. Laut IAB-Betriebs
panel liegen sie bei nur ca. 40 % aller Arbeitnehmer im 
privatwirtschaftlichen Sektor (43 % in West- und 33 % in 
Ostdeutschland) (Ellguth/Kohaut 2015). Die Abhängig-
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keit von Branche und Größe der Unternehmen ist erheblich; 
die Deckungsraten steigen mit Betriebsgröße bzw. Beschäf-
tigtenzahl. 

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten ist also in Betrieben 
ohne Interessenvertretung tätig; die Vertretungslücken sind 
nicht nur auf Branchen-, sondern auch auf Betriebsebene 
beträchtlich; häufig fehlt der Betriebsrat als Kontrollinstanz. 

3. �Interessenvertretung durch  
Gewerkschaften 

3.1 �Tarifverhandlungen

3.1.1 �Ausgangsfragestellung

Wegen der Heterogenität der atypischen Beschäftigungs-
formen stellen sich zwei Fragen: 

(1)  Welche Formen soll Tarifpolitik überhaupt oder bevorzugt 
vertreten (Beispiele finden sich bei Lundy et al. 2006)? Die 
Gewerkschaften stehen vor unterschiedlichen Problemen, die 
sich aus ihren Organisations- bzw. Repräsentationsdomänen 
ergeben. Ihre Strategien müssen sich nach den differierenden 
branchenspezifischen Verteilungen dieser Formen unterschei-
den (Aust/Holst 2006). Die Zuschnitte der Organisations-
domänen lassen deutliche Unterschiede erwarten. 

Die Berücksichtigung der Formen in Gewerkschaftspo-
litiken ist bemerkenswert ungleich: Midijobs finden trotz 
ihrer quantitativen Bedeutung (etwa im Vergleich zu Leih-
arbeit) keine Beachtung im gewerkschaftlichen – und öf-
fentlichen – Diskurs, Befristungen haben aktuell keine zen-
trale Bedeutung mehr; problematisiert werden derzeit vor 
allem Leiharbeit und Werkverträge.

(2)  Welche Aspekte der Arbeitsbedingungen sollen Gegen-
stand von Kollektivverhandlungen werden? Sollen Gewerk-
schaften sich ausschließlich auf Entgelte und Gleichbehand-
lung mit Normalarbeitsverhältnissen (im Sinne von „equal 
pay“) konzentrieren oder auch über Sozialleistungen (wie 
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld), Arbeitszeiten (einschl. Über-
stunden) oder sogar über langfristige Probleme wie Weiter-
bildung oder Umschulung (im Sinne von „equal treat- 
ment“) verhandeln? Müssen die konkreten Verhandlungs-
objekte gruppenspezifische Unterschiede der Arbeitsbedin-
gungen berücksichtigen? 

Die Existenz atypischer Beschäftigungsformen muss den 
faktischen Repräsentationsstrategien von (Industrie-)Ge-
werkschaften nicht zwangsläufig widersprechen, weil sie die 
Interessen dominanter Mitgliedergruppen sichern können. 
Im Vergleich zu Stammbeschäftigten sind Leiharbeiter und 
befristet Beschäftigte, vor allem in rezessiven Phasen, leich-

ter zu entlassen und schützen dadurch Arbeitnehmer in 
Normalarbeitsverhältnissen vor Beschäftigungsrisiken (so-
wie möglicherweise vor Kurzarbeit).2

Dieser Zusammenhang gilt, solange atypisch Beschäf-
tigte aufgrund ihrer geringen Zahl und mangelnder Ein-
flussmöglichkeiten keinen Druck auf die Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen der Stammarbeitnehmer (u. a. 
Entgelte, Beschäftigungssicherheit) auszuüben vermögen. 
Atypisch Beschäftigte verfügen kaum über eigenständige 
Machtressourcen, die sie zur Durchsetzung ihrer Interessen 
einsetzen könnten: Einerseits haben sie aufgrund ihrer Po-
sition im Produktionsprozess – im Gegensatz nicht nur zu 
Funktionseliten, sondern auch zu Beschäftigten in Normal
arbeitsverhältnissen – kaum (individuelle) Markt- bzw. Pri-
märmacht, da sie vergleichsweise leicht substituiert werden 
können; das gilt vor allem für Leiharbeiter und befristet 
Beschäftigte und insbesondere bei hoher Arbeitslosigkeit. 
Andererseits verfügen sie infolge ihrer durchweg niedrigen 
Organisationsgrade kaum über (kollektive) Sekundär- bzw. 
Organisationsmacht. 

3.1.2 �Weitere Entwicklung

Das Fehlen eines allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns 
in Deutschland war schließlich Anlass zu Kollektivverhand-
lungen über branchenspezifische Mindestlöhne. Sie führten 
sukzessive zu Tarifverträgen in fast 20 Wirtschaftszweigen 
(u. a. Bauhauptgewerbe, Fleischindustrie, Pflegebranche, 
Textil- und Bekleidungsindustrie) (WSI-Tarifarchiv 2016). 
Diese Mindestlohnregelungen reduzierten allmählich den 
Anteil der Beschäftigten, deren Entgelte unterhalb des ge-
forderten Mindeststundenlohns von 8,50 € lagen. 

In einem weiteren Schritt mussten diese Mindeststan-
dards (nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz) für all-
gemeinverbindlich erklärt werden. Da die Wahrschein-
lichkeit von Niedriglöhnen bei fehlender Tarifbindung 
deutlich größer ist, kam dieser Form der Allgemeinver-
bindlicherklärung eine wichtige Rolle zu. Während in ta-
rifgebundenen Betrieben 38 % der atypisch Beschäftigten 
einen Niedriglohn erhielten, waren es in nicht tarifgebun-
denen 62 % (Statistisches Bundesamt 2012). Die Strategie, 
branchenspezifische Vereinbarungen zu schließen, verur-
sachte den Gewerkschaften hohe Transaktionskosten und 
band einen erheblichen Teil ihrer knappen Ressourcen, 
die für alternative Verwendungen nicht zur Verfügung 
standen.

2	 Die zuvor deutlich gestiegene Zahl der Leiharbeiter sank 
in der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009 innerhalb 
weniger Monate um fast ein Drittel, ohne dass Entlassun-
gen stattfanden (Müller 2014); das ersparte den Unterneh-
men Entlassungskosten, die sonst angefallen wären. 
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3.2 �Exkurs: Das Beispiel Leiharbeit

Die Einstellung der Gewerkschaften gegenüber Leiharbeit 
wandelte sich allmählich von strikter Ablehnung zu (Mit-)
Gestaltung (Keller/Seifert 2013). Lange begründeten die 
Gewerkschaften ihre wiederholten Forderungen nach einem 
Verbot mit der ständigen Ausweitung von Leiharbeit, der 
damit einhergehenden Substitution von Dauerarbeitsplät-
zen und der Aushöhlung des Tarifrechts. Die Orientierung 
auf ein generelles Verbot der Leiharbeit schloss Alternativen 
wie den Abschluss von Tarifverträgen zwecks Gestaltung 
ihrer Bedingungen aus (Aust/Holst 2006; Benassi/Dorigat-
ti 2015). 

Ein Novum war der 2010 in der Stahlindustrie geschlos-
sene Tarifvertrag, der Leiharbeitern „gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit“ sicherte. In der Folgezeit verbesserten meh-
rere Gewerkschaften auch in anderen Bereichen die Arbeits-
bedingungen. Der im Frühjahr 2012 für die Metall- und 
Elektroindustrie geschlossene Tarifvertrag beinhaltet Bran-
chenzuschläge in Abhängigkeit von der Länge der Einsatz-
zeit im Leihunternehmen (Burmeister 2012; Benassi/Dori-
gatti 2015). Ähnliche Tarifverträge wurden in weiteren 
Branchen geschlossen, u. a. in der chemischen und der 
Kautschukindustrie (Bispinck/WSI-Tarifarchiv 2013). 

Diese Tarifverträge verbessern die Arbeitsbedingungen, 
ohne sämtliche Unterschiede zu beseitigen. Die Entgeltlücke 
zwischen Stamm- und Leiharbeitern wird verkleinert, aber 
nicht geschlossen (Doerflinger/Pulignano 2015). Aufgrund 
der häufig kurzen Überlassungsdauer, die nach Branchen 
differiert, bleibt die Breitenwirkung begrenzt. Die Verein-
barungen können durch häufigeren Austausch von Leihar-
beitern oder durch Ausweichen auf weniger regulierte Be-
schäftigungsformen (wie Werkverträge) sowie durch 
Outsourcing unterlaufen werden. 

3.3 �Lobbying

Das Arbeits- und Sozialrecht ist trotz einiger Änderungen 
nach wie vor durch seine Orientierung am traditionellen 
Normalarbeitsverhältnis gekennzeichnet; die Zweige der 
Sozialversicherung passen sich nur allmählich und unvoll-
ständig an die Veränderungen der Beschäftigungsformen 
an.3 Diese Verzögerungen wirken auf die Handlungsalter-
nativen auf sektoraler und betrieblicher Ebene. 

In Anbetracht anhaltender Mitgliederverluste, rückläufi-
ger tariflicher Deckungsraten sowie dadurch sinkender Ver-
handlungsmacht nehmen die Ressourcen der Gewerkschaften 
ab, die Kontrolle der Beschäftigungsbedingungen wird schwie-
riger (Nienhüser 2014). Damit nimmt die Bedeutung von 
Lobbying zu (Pernicka/Holst 2007; Gumbrell-McCormick 
2011). Diese politische Variante von „collective voice“ stellt 
keine Alternative zu Kollektivverhandlungen und/oder Be-
triebspolitik dar, sondern deren (vor allem bei atypischen 
Beschäftigungsformen) notwendige Ergänzung.4 Sie ist be-
sonders wichtig, wenn politische Koalitionen schwieriger 
werden.

Das Ziel besteht in einer (gewissen) Neu- oder Re-Re-
gulierung der rechtlichen Rahmenbedingungen. Das Lob-
bying ist vor allem auf den Teil der Beschäftigungsbedin-
gungen gerichtet, der gesetzlich geregelt wird und aufgrund 
der niedrigen Deckungsraten besondere Bedeutung für 
atypisch Beschäftigte hat. Eine Ausnahme stellt der Anfang 
2015 eingeführte allgemeine Mindestlohn dar, der nicht wie 
branchenspezifische Mindestlöhne tariflich vereinbart, son-
dern gesetzlich geregelt ist. Erstere setzen Einzelgewerk-
schaften durch, Letzterer bedarf kollektiver, über den Dach-
verband organisierter Initiativen. 

Die Bundesrepublik gehörte zu den wenigen EU-Mit-
gliedsländern, die über keinen allgemeinen Mindestlohn 
verfügten; gleichzeitig besteht, wie erwähnt, ein großer und 
seit den 2000er Jahren deutlich expandierender Niedrig-
lohnsektor, in dem zu großen Anteilen atypisch Beschäftig-
te tätig sind. Sie waren vom Fehlen eines allgemein gelten-
den Mindestlohns überproportional häufig betroffen 
(Destatis 2012). 

Nach langen Phasen des Zögerns aufgrund zwischen-
gewerkschaftlicher Meinungsunterschiede zielte die politi-
sche Kampagne auf die Einführung (Palier/Thelen 2010). 
Die Gewerkschaften – bzw. ihr Dachverband vor allem auf 
Betreiben seiner Mitgliedsverbände in den privaten Dienst-
leistungsbranchen – konnten im öffentlichen Diskurs brei-
te Unterstützung für ihre Forderung gewinnen, aber nicht 
die notwendige Mehrheit für politische Entscheidungen. 

Die Aussichten dieser Aktivitäten als „pressure group“ 
hingen letztlich von Änderungen der politischen Mehrhei-
ten ab. Anfang 2015 erfolgte die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns in Höhe von 8,50 € durch die Große Koaliti-
on aus CDU/CSU und SPD. Nach dieser Grundsatzentschei-
dung verschiebt sich die Diskussion auf Umsetzungspro-
bleme, darunter die Kontrolle der Einhaltung durch die 
Finanzkontrolle Schwarzarbeit – und durch Betriebsräte –, 
sowie auf Fragen der Erhöhung des Mindestlohns. 

Der Staat bleibt – trotz Tarifautonomie und entgegen 
häufig vertretenen Meinungen – ein zentraler korporativer 
Akteur der Arbeitspolitik, da er die rechtlichen Rahmen-
bedingungen setzt und dadurch die Optionen der Interes-
senvertretungen verändert. Er bleibt Adressat gewerkschaft-
licher Forderungen; zu diesen gehören u. a.: 

– �Einschränkung der Minijobs, vor allem Streichung ihrer 
steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Privile-
gierung, 

3	 Minijobber sind nicht in die Arbeitslosenversicherung ein-
bezogen; die Integration in die Rentenversicherung ist 
(u. a. bei Solo-Selbstständigen) lückenhaft. 

4	 Eine international vergleichende Studie unterscheidet fünf 
Formen, die in nationalspezifischer Kombination Verwen-
dung finden: „collective agreements“, „litigation“, „influen-
cing the legislative process“, „mobilizing and organizing“, 
„media campaigns“ (Keune 2013, S. 65).
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– �Einschränkung der Befristung, vor allem ihrer sachgrund-
losen Variante gemäß Teilzeit- und Befristungsgesetz so-
wie Begrenzung ihrer Dauer, 

– �Wiedereinführung des Verbots der Synchronisation sowie 
der wiederholten Befristung ohne Sachgrund, Beschrän-
kung der Überlassungsdauer und Stärkung der Informa-
tions- und Unterrichtungsrechte des Betriebsrats bei Leih-
arbeit, 

– �stärkere Regulierung von Werkverträgen durch striktere 
Abgrenzung zu Leiharbeit.

Diese Forderungen lassen sich aus mehreren Gründen nur 
schwer – und allenfalls langfristig – durchsetzen. Zum einen 
haben die Arbeitsmarktparteien in dieser Hinsicht konträ-
re Interessen und die zur Änderung des Status quo notwen-
digen politischen Mehrheiten sind kaum zu erreichen. Zum 
anderen sind diese Forderungen – im Gegensatz zu der nach 
Einführung des allgemeinen Mindestlohns – auf einzelne 
Gruppen atypisch Beschäftigter bezogen. Ihre Durchsetzung 
bedarf der Solidarität bzw. Unterstützung anderer Gruppen, 
die kaum unmittelbar tangiert sind und andere, nicht par-
allele oder möglicherweise konfligierende Präferenzen ha-
ben, bei deren Realisierung sie Abstriche machen müssten.

4. �Interessenvertretung durch  
Betriebsräte

4.1 �Aufgaben 

Die Aufgaben der Betriebsräte bestehen zunächst in Moni-
toring und Kontrolle der Umsetzung und Einhaltung aller 
Vorgaben, vor allem der tarifvertraglichen Vereinbarungen, 
aber auch der rechtlichen Rahmenregelungen für sämtliche 
Arbeitnehmer des Betriebs (etwa traditionell zur Arbeits-
sicherheit und zum Gesundheitsschutz, aktuell zu „equal 
pay“ und „equal treatment“ und zum gesetzlichen Mindest-
lohn).

Die spezifischen Regelungen für atypisch Beschäftigte 
sind heterogen und aufgrund ihrer Geltung für einzelne 
Gruppen unübersichtlich. Das erschwert die vollständige 
Überwachung und Kontrolle. Probleme der Informationsbe-
schaffung und knappe personelle sowie zeitliche Ressourcen 
schränken die rechtlichen Optionen faktisch weiter ein. „In 
dieser Zwickmühle betreiben viele Interessensvertreter eine 
Politik der kleinen Schritte, indem sie Übernahmen und Si-
cherungen einfordern, diese aber immer nur begrenzt durch-
setzen können.“ (Krause/Köhler 2011, S. 594)

Neben der Wahrnehmung dieser Monitoring- und 
Kontrollaufgaben sind Betriebsräte zuständig für die Aus-
handlung sowie Umsetzung von Betriebsvereinbarungen 
zu spezifischen Problemen und ggf. für einzelne Gruppen 
auch atypisch Beschäftigter. Hierzu gehören u. a. Bran-

chenzuschläge bei Leiharbeit, Übernahme von Leiharbei-
tern (und Auszubildenden) in ein (un-)befristetes Beschäf-
tigungsverhältnis oder Begrenzung der Leiharbeit auf 
Schwellenwerte (Hamm 2015). Über die Nutzung dieser 
Option liegen kaum Erkenntnisse vor. Eine Studie ermit-
telt, dass atypische Beschäftigungsformen vergleichsweise 
selten Gegenstand von Betriebsvereinbarungen sind, näm-
lich Leih- bzw. Zeitarbeit in knapp 15 % und befristete 
Arbeitsverhältnisse in ca. 14 % der Betriebe (Baumann/
Maschke 2016, S. 228).

4.2 �Ausgewählte Forschungsergebnisse

Systematisch erhobene Daten über Voraussetzungen und 
Aktivitäten von Betriebsräten zu Formen atypischer Be-
schäftigung liegen kaum vor (Keller/Seifert 2013). 

Aktuelle Studien belegen, dass Betriebsräte ebenso wie 
Gewerkschaften auf atypische Beschäftigungsformen (wie 
Werkverträge und Leiharbeit) sehr unterschiedlich reagie-
ren (Hertwig et al. 2016a; Artus 2014). Betriebsräte orien-
tieren sich nicht nur an den Austauschbeziehungen im Un-
ternehmen bzw. der Branche, sondern auch an ihren 
subjektiven Präferenzen, die nicht immer den Interessen 
atypisch Beschäftigter entsprechen müssen. Das Beispiel 
der Leiharbeit verdeutlicht das Dilemma: „Prinzipiell wird 
diese Beschäftigungsform […] abgelehnt, doch praktisch 
wird Leiharbeit als Bestandteil der Strategie des Manage-
ments akzeptiert. Das in dieser Perspektive ‚notwendige 
Übel‘ der Arbeitnehmerüberlassung hat, sofern nicht ex-
tensiv genutzt, eben auch positive Aspekte für die Stamm-
belegschaft, der sich Betriebsräte besonders verpflichtet 
fühlen“ (Promberger 2007, S. 134 f.; ähnlich Doerflinger/
Pulignano 2015, S. 9).

Die Reaktionen sind nicht durch rechtlich-institutionel-
le Rahmenbedingungen prädeterminiert; die Untersuchun-
gen belegen die Existenz gewisser Handlungsspielräume, die 
von aktivem Einsatz bis zu faktischer Nicht-Beachtung rei-
chen (Hertwig et al. 2016b). Einerseits sind die Möglichkeiten 
der Einflussnahme limitiert durch den engen Rahmen, den 
das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) zu Informations- 
und Unterrichtungsrechten vorgibt. Andererseits werden die 
Interventionsmöglichkeiten offensichtlich nicht immer kon-
sequent und vollständig genutzt (Nienhüser/Bonnes 2009; 
Artus 2014). Dadurch besteht die Gefahr, zu Tendenzen so-
zialer Schließung beizutragen.

Die Nutzung der vorhandenen Optionen bedeutet zusätz-
liche Arbeitsbelastungen, die (vor allem bei kleinen Gremien) 
die freigestellten Betriebsräte übernehmen müssten; eine ent-
sprechende Spezialisierung auf die Interessenvertretung ein-
zelner Gruppen ist nur bei größeren Gremien zu erwarten, 
die in etablierten, hochgradig organisierten Produktionssek-
toren (wie der Stahlindustrie) eher bestehen als in jungen 
Dienstleistungsbranchen (wie Call Centern oder Wach- und 
Sicherheitsdiensten). Die Reaktionen der Betriebsräte bewe-
gen sich zwischen den Polen Akzeptanz und Ablehnung in 
unterschiedlichen Abstufungen (Hertwig et al. 2016a).
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Betriebsräte neigen eher dazu, die Interessen der zah-
lenmäßig stärkeren und mit höherer Beschäftigungsstabi-
lität ausgestatteten Stammbelegschaften als diejenigen der 
befristet Beschäftigten, Leiharbeiter und Werkvertragsneh-
mer zu vertreten. In Begriffen der Neuen Politischen Öko-
nomie formuliert: Sie wollen in der Regel wiedergewählt 
werden und orientieren daher ihr Kalkül an bestimmten 
Gruppen, nämlich den Stammbeschäftigten bzw. Median-
wählern; sie sollten dies sogar tun, wenn sie ihre Wieder-
wahlchancen nicht riskieren wollen. 

4.3 �Exkurs: Das Beispiel Leiharbeit 

Das Problem unzureichender Vertretungswirksamkeit stellt 
sich in besonderem Maße für Leiharbeiter aufgrund des un-
gewöhnlichen Dreiecksverhältnisses ihrer Beschäftigungs-
form (Entleiher, Verleiher, Arbeitnehmer); die Folge sind 
„Mitbestimmungsdesiderate sowohl beim Verleih- als auch 
beim Entleihunternehmen“ (Brinkmann/Nachtwey 2014, 
S. 86). Die Abgrenzung, welcher Betriebsrat in arbeitstei-
lig-kooperativer Verzahnung welche Interessen vertreten soll, 
ist schwierig: Der Betriebsrat des Verleihunternehmens steht 
nicht in ständigem Kontakt mit den Leiharbeitern. Der ei-
gentlich zuständige Betriebsrat des Entleihunternehmens, das 
alle einsatzbezogenen Organisationsentscheidungen trifft, 
wird mit zusätzlichen komplexen Anforderungen konfrontiert 
und fühlt sich häufig in stärkerem Maße für die Vertretung 
der Interessen der Stammarbeitnehmer zuständig (Aust/Holst 
2006). Zudem verhindern die häufig kurzen Einsatzzeiten im 
Entleihunternehmen eine wirksame Vertretung (Brinkmann/
Nachtwey 2014); eine strategische Nutzung im Sinne längerer 
Einsatzzeiten kommt vergleichsweise selten vor. 

Welche spezifischen Regelungen können Betriebsräte 
initiieren bzw. durchsetzen?

– �Bei Leiharbeit verfügen sie über die Option, von Anfang 
an oder nach einer bestimmten Beschäftigungsdauer auf 
Einhaltung von „equal pay“- bzw. „equal treatment“-Be-
dingungen zum Nutzen „aller im Betrieb tätigen Perso-
nen“ (§ 75 BetrVG) zu insistieren; dies schließt z. B. auch 
die Zahlung von Zulagen und Gewährung spezifischer 
Sozialleistungen ein. Die skizzierten branchenspezifischen 
Regelungen belegen die Existenz dieser Option.

– �Des Weiteren können Betriebsräte Regeln für die Über-
nahme in Normalarbeitsverhältnisse im Entleihunterneh-
men vereinbaren, etwa bei Überschreitung bestimmter 
Beschäftigungsdauern oder frei werdenden Stellen.

– �Außerdem sind bei Leiharbeit und Befristung Regelungen 
möglich, die die Zahl bzw. den Anteil der atypischen an 
allen Beschäftigten (sog. Quotenregelung) limitieren oder 
die Dauer von Leiharbeitseinsätzen begrenzen, ebenso 
solche, die die Übernahme aller Auszubildenden in Nor-
malarbeitsverhältnisse anstelle von Teilzeit- und/oder 
befristeter Beschäftigung festschreiben.

– �Schließlich kann in Krisensituationen vereinbart werden, 
die Interessen von atypisch Beschäftigten im Rahmen von 

Interessenausgleich und Sozialplanregelungen speziell zu 
berücksichtigen (Nienhüser/Bonnes 2009). 

Derartige Forderungen können die Grenzen der Mitbestim-
mungsrechte bei personellen Einzelmaßnahmen überschrei-
ten (vor allem § 99 BetrVG) bzw. das unilaterale Direkti-
onsrecht des Managements bei personalpolitischen 
Entscheidungen einschränken. Ihre Durchsetzung stößt auf 
Schwierigkeiten, denn sie stehen im Konflikt mit Zielen der 
(Personal-)Kostensenkung und (bei dieser Form: externen) 
„Flexibilisierung“ der Beschäftigungsbedingungen aufseiten 
des Managements.

5. �Fazit und Ausblick

5.1 �Fazit

Die vorliegenden Arbeiten belegen u. a. durch historische 
und internationale Vergleiche, dass unterschiedliche Reak-
tionen von Gewerkschaften und Betriebsräten möglich sind. 
Dass die Interessenvertretungen – insbesondere wegen des 
strukturellen Machtungleichgewichts am Arbeitsmarkt – 
keinerlei Einfluss auf Entwicklung, Umfang und Struktur 
atypischer Beschäftigung sowie auf einschlägige Arbeits- 
und Entgeltbedingungen hätten, ist eine unzutreffende Ver-
mutung. Die Folgen von Interventionen auf überbetriebli-
cher und betrieblicher Ebene fallen unterschiedlich aus; Art 
und Umfang der Einflussnahme variieren sowohl zwischen 
Interessenvertretungen als auch, im Zeitverlauf, innerhalb 
einzelner Vertretungsorgane.

Unsere Ausgangsfrage nach dem Einfluss der Interes-
senvertretungen lässt sich beantworten. Sie haben den 
eingetretenen Wandel der Beschäftigungsformen nicht 
initiiert, müssen aber mit seinen Konsequenzen umgehen. 
Sie sind seinen offensichtlichen Folgen in Form zuneh-
mender Segmentation nicht hilf- und machtlos ausgelie-
fert. Eine notwendige Voraussetzung ist, dass sie entspre-
chende Maßnahmen ergreifen, was nicht immer der Fall 
ist. 

Notwendig ist die Differenzierung der Antworten nach 
den bei dualen Arbeitsbeziehungen relevanten Ebenen der 
Interessenvertretung: 
– �Gewerkschaften verfügen über Optionen. Sie können die 

individuellen Arbeits-, insbesondere Entgeltbedingungen 
beeinflussen, indem sie Tarifverträge über Branchenmin-
destlöhne bzw. Branchenzuschläge schließen. Sie können 
innerhalb gewisser Grenzen auch den Umfang atypischer 
Beschäftigung beeinflussen, indem sie (etwa bei Leihar-
beit) Höchstgrenzen bzw. Quoren vereinbaren. Des Wei-
teren konnten sie über ihren Dachverband politische 
Kampagnen – wie für die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns – initiieren.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2017-1-27 - Generiert durch IP 216.73.216.57, am 07.03.2026, 16:36:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0342-300X-2017-1-27


aufsätze

34

– �Betriebsräte können auch für atypisch Beschäftigte die Einhaltung ge-
setzlicher Vorschriften und tariflicher Vereinbarungen kontrollieren (etwa 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, zur Lage und Dauer von Arbeits-
zeiten oder zur Rechtskonformität von Werkverträgen). Darüber hinaus 
können sie Betriebsvereinbarungen schließen, die den Status von Leih-
arbeitern im Entleihunternehmen verbessern (u. a. Übernahmeregelun-
gen, Vereinbarung von Schwellenwerten) und/oder von ihrem Recht zur 
Zustimmungsverweigerung bei Leiharbeit Gebrauch machen. Sie können 
die Strukturen der betrieblichen Arbeitsmärkte beeinflussen, wobei sie 
Einschränkungen atypischer Formen (vor allem bei Befristungen und 
Leiharbeit) eher durchsetzen können als vollständige Rücknahmen. 

Eine unabdingbare, nicht in jedem Fall gegebene Voraussetzung ist neben 
der Mobilisierung von Ressourcen bei allen Interessenvertretern die Sen-
sibilisierung für diese spezifischen Belange; sie müsste vor allem extern 
erfolgen, etwa durch Informationsvermittlung in Schulungen sowie durch 
Kampagnen seitens der zuständigen Gewerkschaft. Eine Koordination der 
Aktivitäten von Betriebsräten durch Gewerkschaften findet kaum statt, 
Unterstützungsleistungen erfolgen nur selten.

Weitergehende Schlussfolgerungen aus den auf Basis der empirischen 
Evidenz angestellten Überlegungen fallen schwer, will man nicht in „union 
bashing“ und/oder Larmoyanz verfallen: 
– �Eine „gewerkschaftsfreundliche“ Interpretation lautet, dass die Arbeit-

nehmervertretungen nicht traditionell, aber aktuell versuchen, die wei-
tere Zunahme atypischer Beschäftigung und die damit verbundenen, über 
den Arbeitsmarkt hinausgehenden Prekaritätsprobleme zu verhindern 
oder zu begrenzen. Unbeantwortet bleiben muss die Frage, ob es nicht 
leichter gewesen wäre und eher Erfolg versprochen hätte, schon früher 
– in Zeiten geringerer Verbreitung – zu intervenieren (etwa bei Leiharbeit 
vor ihrer Deregulierung durch die Hartz-Gesetze); möglicherweise wur-
de ein „window of opportunity“ verpasst. 

– �Die entgegengesetzte Interpretation lautet, dass Gewerkschaften nach wie 
vor vorrangig die Interessen der Insider vertreten; die atypisch Beschäftig-
ten gehören in ihrer überwiegenden Mehrzahl zu den Outsidern bzw. al-
lenfalls – das gilt vor allem für befristet Beschäftigte – zu den „Entrants“ 
(Lindbeck/Snower 2001). Die Interessenpolitik wirkt häufig selektiv zu-
gunsten einer Gruppe (zur Dualisierungsthese Palier/Thelen 2010).

Unser Fazit lautet: Atypisch Beschäftigte sind wegen ihrer unzureichenden 
Integration und Repräsentation nicht nur bei der überbetrieblichen, sondern 
auch bei der betrieblichen Interessenvertretung im Vergleich zu Arbeitneh-
mern in Normalarbeitsverhältnissen benachteiligt. Betriebsräte stehen auf-
grund heterogener, partiell konträrer Interessen der gleichrangig zu vertre-
tenden Beschäftigtengruppen unter Handlungsdruck; sie orientieren – aus 
Gründen von Ressourcenknappheit – ihre Politik häufig an den Interessen 
der Stammbelegschaft, der an Erhalt und Stabilisierung ihrer Normalar-
beitsverhältnisse gelegen ist, und nicht an den Belangen der Randbeleg-
schaft, vor allem der atypisch Beschäftigten. Sie werden kaum durch (ge-
werkschafts-)externe Einflussnahme zu einer Änderung dieser Strategien 
veranlasst.

5.2 �Ausblick

In Anbetracht der langfristigen Zunahme atypischer Beschäftigungsver-
hältnisse kann die Zukunft der Interessenvertretung nicht in einer defensiv 
ausgerichteten Konzentration auf das „Kerngeschäft“ liegen – das gilt nicht 

nur in gewerkschaftlichen Hochburgen. Abgesehen vom Legitimationsan-
spruch müssen die Belange von inzwischen fast 40 % der abhängig Beschäf-
tigten schon aus purem Eigeninteresse mehr Beachtung finden. Das Dilem-
ma inklusiver vs. exklusiver Solidarität ist angesichts der Veränderungen 
der Beschäftigungsformen (längst noch) nicht entschieden; Strukturen und 
Anspruch der Gewerkschaften werden sich verändern müssen (vgl. für 
Großbritannien Heery 2009). 

Die deutlichen Lücken zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Inte-
ressenvertretung auf betrieblicher Ebene lassen sich erklären, aber in der 
Praxis kaum schließen. Die Handlungsoptionen verbessern würde eine 
Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen: Hier geht es nicht nur um 
eine „Präzisierung“ der Informations- und Unterrichtungsrechte (§§ 80, 92 
BetrVG), sondern um eine qualitative Erweiterung hin zu mehr Mitbestim-
mungsrechten bei atypischen Formen, vor allem bei Leiharbeit (u. a. in 
Bezug auf Gegenstand, Laufzeit und Umfang) (Nienhüser 2014). 

Die Forderung nach Ausweitung von Rechten, die sich auch auf Perso-
nalplanung und -auswahl (vor allem bei Leiharbeit und Werkverträgen) 
beziehen, findet gegenwärtig keine politische Mehrheit; die Durchsetzung 
von weitergehenden, verpflichtenden Rechten des Betriebsrats über tarif-
vertragliche Vereinbarungen (etwa zur zeitlichen und sachlichen Begren-
zung von Leiharbeit) gestaltet sich schwierig. 
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